
Wiener Stadt -Bibliothek . ,





DES ZWEYTEN

ERINNERUNG
A H SEI KE

STAATSBEAMTEN ,
AM SCHLÜSSE DES l ?83ten JAHRES»

WIEN ,
gedruckt bey Job . Thbm . Edl . v . Trattttem >

Je, lt . Hofbwcb 'Irackffrfl und Bucbh&adlwiw





18 Jß zey Jahre find nun veffloffen $
dafs Ich die Staatsverwaltung habe

übernehmen muffen. Ich habe durch
felbe Zeit in allen Theilen der Ad*

miniftrationen meine Grundüitze , meh

ne Gefinnungen und meine Abrich¬

ten mit nicht geringer Muhe , Sorg¬
falt , und Langmuth fattfam zu er¬

kennen gegeben .

. Ich habe Mich nicht begnügt *
einmal eine Sache nur zu befehlen ;

A % Ich
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Ich habe fie ausgearbeitet , und eöt»
wickelt ; Ich habe die von Vor«
urtheilen und eingewurzelten al¬
ten Gewohnheiten entfprungene Um-
Hände durch Aufklärung gefchwä-
chet , und mit Beweifen bellritten ;
Ich habe die Liebe , fo Ich fürs all¬
gemeine Belle empfinde , und den
Eifer für deffen Dienll jedem Staats¬
beamten einzufiöfsen gefucht, Hier¬
aus folgt nothwendig , dafs von fich
felbften anzufangen , man keine an¬
dere Abficht in feinen Handlungen
haben mlilfe , als den Nutzen und
das Belle der gröfifern Zahl» Ich

habe ,



habe den Chefs Vertrauen gefchen-

ket , und Gewalt eingeräumt , da¬

mit fie fowohl auf die Gefinnungen
ihrer Untergebenen , als in der That

wirken können . Die Auswahl der

Perfonen ift ihnen ganz und gar frey

geladen worden. VorHeilungen , und

beygebrachte Urfachen , dann die

allemal fchätzbare Wahrheiten habe

Ich von Chefs fo , wie von Jeder¬

mann immer mit Vergnügen aufge-

noismen .

Täglich und flündlich war ihnen

meine Thüre offen , theils um ihre

Verkeilungen anzuhören , theils ihre

A 3 Zwei -



Zweifel aufzuklaren . Nun erachte

Ich Meiner Pflicht , und derjenigen
Treue gemäß? , fo Ich dem Staate

In allen meinen Handlungen lebens¬

länglich gewidmet habe , dafs Ich

ernftgemeffenft auf die Erfüllung und

Ausübung aller ohne Ausnahme von

Mir gegebenen Befehle , und Grund «

fätze halte , welche Ich bis itz ©

nicht ohne Eeidwefen fo fehr ver *

nachllifsigt fehe , dafs zwar viel be-

fohlen , und auch expedirt , aber

auf die Befolg - und Ausübung auf

-keine Art gefehen wird ; daraus ent¬

gehet , dafs fo viel wiederholte Be¬

fehle erfolgen muffen , und man den-
■ noch
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noch von nichts verfichert ift » ja

nur die melften in fo weit hand-

werksmafsig die Gefch 'afte behan¬

deln , dafs nicht mit dem Abfehen*

das Gute zu erwirken, und die Leu¬

te von demfelben zu belehren , zu

Werke gegangen , fondern nur das

Hüchftnothwendige geleiftet werde ,

um nicht in einen Procefs zu gerä¬

tsen , und die KafTafcion zu verdie*

nen .

Auf diefe mechanifch - knechtifche

Art ift es unmöglich mit Nutzen die

Gefchäfte zu betreiben. Wer bey

einer Hofftelle oder in einem Lande

A 4 e1®



ein Chef ; Vicepr 'afident , oder:
Kanzler , Rath , Kreishauptmann ,
Obergefpann , Vicegefpann , oder
Vorfteher , was immer für einer Gat¬
tung , geiftlich , weltlich , oder mi-
lit’är Standes feyn , oder verblei¬
ben will , mufs

Imo, Von nun an alle nach Maafs
des ihm anvertrauten Faches der
Staatsverwaltung von Mir erlaufene
Hauptentfchlieffungen , und Normal -
refolutionen neuerdings aus den Re-
giftraturen erheben , felbe fammeln ,
und folche dergeftalten fleifsig lefen ,
und durchgehen , damit er den wah*



Xen Sirtn derfelben , und. deren Ab*
fehen fich ganz eigen mache«

2do . Hat die Erfahrung nur leider

bewiefen , dafs anftatt das Gute in

einer Refolution aufzufuchen , und

den Sinn, den man gleich nicht recht

begreift , zu ergründen , oder nach'

billigem Vertrauen auf die bekann¬

ten GefinnungCn felben mit Eifer zu

ergreifen , und die Befolgung fich

angelegen zu halten » man nur den-

felben auf der unangenehmen oder

verkehrten Seite betrachtet , deffen

Expedirung fo lang , als nur möglich,

verzögert , ohne Erläuterungen da*

A 5 hin
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hin giebt , deinen Menfehen belehret ,
und dergeßalten nur ein unwirkfameä

Gefchrey auszubreiten trachtet , ja
tneift eine unbedeutende, upd öfters
zur Befolgung nicht genug klare Be-

lehrung hinaus . giebt , anmit aber deil
wahren Unterfchied nicht beobach¬
tet , dafs der Landesfiirft dur.ch feine
Befehle nur feine Gefinnqng und Ab*
fehen zu erkennen giebt , feine Hof-
und Länderftellen aber gemacht fmdl
feine Willensmeinung beftimmter zu
erklären , und alle Wege , welche
zu deren richtiger , genauer , und

gefchwindern Befolgung führen kön¬
nen , auszuwählen , und Anftänd©

zu
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zu entfernen , auch darauf beftöndig

Zu wachen * dafs fie fleifsig und oh¬

ne Ausnahme befolgt werden , weil

nur aus dem ganzen Umfange und

aus genauer Befolgung das wahre

Gute entftehen kann , und zu ge»

fchehen hat. Ohne diefes - Abfehen

und Gefinnung wäre - die Beybehal -

tuog fo vieler Hof - und Landerfteh -

len , und Übrig davon abhangenden

Beamten die tlbeifte Staat swir thfchaft »

da mit fo vielen Korten fo viele Leu*

te gehalten wurden , die mehr zur

Verwirrung und Vereitlung der ‘Ge *

fcbafte , als zu deren Beförderung

und Befolgung dienen.
Wenn



, Wenn diefe Stellen nur materiär*
üfch verbleiben , nicht wirken , und
nicht nachfehen ; fo könnte keine
wirthfchaftlichere Einrichtung feyn »
$ls fie fdmtlich abzudanken » und da¬
durch Millionen zu erfparen » wel¬
che an der Kontribution Bachgelaffen
würden , und wovon der Unterthan
eine viel gröfsere Wohlthat fpiirte ,
als ihm itzo bey fchlechter Verwal¬

tung von fo zahlreichenBeamten zu*
gehet , und könnten die Befehle und
Berichte eben fo gut gerade hieher
ad Centrum von den Bomimis oder
Kreishauptleuten einlaufen , allhier
die Generalien gedruckt » an alle

. . hin-



hinausgefchickt , fo wie alle die Par¬
tikuliers betreffende Gegenflünde ab»

gethan werden , als wenn fo , wie
anitzo durch einen langen Umtrieb
eine kahle Begleitung desKredshaupt -
manns oder Komitats der Landesftel-
le , und eben fo der Hofflelle herauf*

gegeben , und eben fo die erfolgende
Entfchlieffung ohne weiterer Beleh¬

rung hinaus erlaßen wird , wodurch
nur Zeit verlohren9 und viele Auf-
fatzmachende , Ueberlegende , Eintra*

gende , Abfchreibende , und endlich
Unterfchreibende befoldet werden.

Wenn
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Wenn man aber , wie Ich es für
die Zukunft verhoffen will, und ein*

Zufuhren wlfferi werde, diefe gefammt
vom Staate befoldete , blos allein
nach ihrem Amte mit allen ihren
Kräften auf dis Befolgung aller Be*
fehle , auf die Aufklärung und Ein¬

leitung aller Aufträge wachen , und
das Gute in allen Theilen erhalten,
und bewerkftelliget werden wird ,
gl g dann ift deren Zahl und Beköfti*

gung eine väterliche Vorforge, wo¬
von jedes Individuum in der Monar¬
chie feinen 'Nutzen, und das Gute zu
ziehen hat.

gtio«
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3tio . Aus diefem folgt , dafs bey
allen Stellen ohne Ausnahme Jeder¬
mann einen folchen Trieb zu feinem
Gefch 'äfte haben mufs * dafs er nicht
nach Stunden , nicht nach Tagen ,
nicht nach Seiten feine Arbeit berech¬
nen , fondern alle leine Kräfte an-
fpannen mufs , wenn er Gefchäfte
hat , um felbe vollkommen nach der
Erwartung , und nach feiner Pflicht
auszufiihren , und wenn er keine hat,
auch derjenigen Erholung, die man
fo billig doppelt empfindet , wenn
man feine Pflicht erfüllet zu haben
fich bewufst ift , geniefse.

Der

4*
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Der nicht Liebe zum Bienft -des

Vaterlandesund feiner Mitbürgerhat,
der für Erhaltungdes Guten nicht von

einem befondern Eifer fich entflam¬

met findet , der ift für Gefchafte nicht

gemacht , und nicht werlh , Ehren¬

titel zu befitzen , und Befoldungen

.zu ziehen . .

'4 *o . Eigennutz von aller Gattung
ift dasVerderben aller Gefchafte , imd

das unverzeililichfteLafler eines Staats¬

beamtem. Der Eigennutz ift nicht al¬

lein vom Gelde zu verliehen, fondern

auch von allen Nebenabflchfcen, wel¬

che das einzige wahre Befte > die
auf-

4



17

k

A

*

aufgetragene wahre Pflicht, und die
Wahrheit in Berichten , und die Ge¬

nauigkeit in Befolgen verdunkeln ,
bemänteln , verfchweigen, verzögern,
.oder entkräften machen . Jeder , der
fleh deffen fchuldig macht , ift für al¬
le weitere Staatsdienfte gefährlich
und fchädlich, fo wie der, der es weifs ,
und nicht entdecket , mit ihm unter
der Karte fleckt , und ebenfalls ent¬
weder aus deffen Eigennützigkeit fei¬
nen Nutzen ziehet , oder nur die

Gelegenheiterwartet , folches gleich¬
falls zu thun. Ein Chef ,' der von
feinen Untergebenendiefes leidet , fft

meineydig gegen fein Jurament, wo-

B



gegen keine Erbarmnifs öder Heben-4

tisckfichten Platz zu greifen haben.

Ein Untergebener , der feinen Vor»

gefetzten nicht angiebt , handelt ge¬

gen feine Pflichtfo er feinem Lan*

desflirften und allen feinen Mitbürgern

fchuldig ift.

5to# Wer dem Staate dienen will*

und dienet , mufs fich g'anzlieh hintan¬

fetzen, wie fchon oben gefagt worden;

aus diefem folgt , dafs kein Nebending,

kein perfönlichesGefchäft , keine Un¬

terhaltungihn von demHaoptgefeh
'afte

abhalten , und entfernen mufs , und al-



fo , däfs auch kein Authoritätsrtreit4
kein Cermoniel , Courtoifie , oder Rang
ihn im minderten abhalten mufs . Zur
Erreichung des Hauptziels das Berte
zu wirken^ der Eifrigrte zu feyn,
am mehreften Ordnung unter feinen
Untergebenen zu halten, heifst der
Erfte uncf, Vornehmrte zu feyn ; ob
alfö Infmuata , Noten , und derglei*
eben Kanzleyfprlinge , oder Titula¬
tur beobachtet, ob in Stiefeln , ge¬
kämmt oder ungekämmt die Gefchüf-
te gefchehen, mufs für einen vernünfti¬

gen Mann , der nur auf derfelben
Erfüllung fleht , ganz gleich , und al¬
les eins feyn , er mufs felbe betreb

B % ben,
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ben , er mufs kein Mittel unterlaßen,
damit fie guten Fortgang gewinnen ; er

mufs mit Schwachem , mit Kränkli¬

chem Nachüeht , er mufs Geduld mit
feinen Untergebenen tragen , er mufs

ihr Vertrauen zu gewinnen wißen »
und er mufs nichts für eine Kleinig¬
keit halten , was wefentlich ift , da¬

gegen aber alles Unwefentliche hint¬

anfetzen das wird der Mann feyn,
der ein 'achter:Vorgefetzter in feinen

Theilen , fo , wie jeder ihm Unter¬

geordnete in feinem Fache feyn wird,

6to. So ■wie eines jeden Pflicht iß,
verläfslich zu berichten , alle Fa&g,

nach



hach den Hauptgrundfäfczen zu beur «

theilen , und feine Meinung freymü-

thig beyzurücken ; fo ilt es auch die

Schuldigkeit eines jeden Staatsbe¬
amtem , dafs er felblt auf Abteilung
aller Mifsbräuche, auf die wahre und
belle Art zur Befolgung der Befehle»
auf die Entdeckung der dagegen Han¬
delnden » endlich auf alles , was zur
Aufnahme , und Belten feiner Mit¬

bürger gereichen könnte , nachfinne ,
als zu deren Dienft wir fämmtlich be~

IHramt find 9 die gute Ordnung aber

erheifche , dafs ein Untergebenerdiefe

feine Gedanken durch feinen Obern

einreiche , diefer , wenn er der Mann

B 3 ilt,
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ift , der er feya fall , und feyn mufsy
wird den vielleicht in feinem Eifer Irr¬

gehenden mit Belehrung , und mit Ui-

berzeugung väterlich zurechtweifen ,
Thut er diefes , und er findet , dafs ein
folcher fein. Vertrauen verdiene , fo
kann er es benutzen , jeder Chef aber
loll vorzüglich diefes zu verdienen
trachten , und wäre er hüchfi firäfiich,
wenn er nicht auf diefe Art lieh gegen
feine . Untergebene benehme , oder
wohl gar das Gute , was fie vorfchlu *

gen , unterdrückte , und aus Neben **
abfichten oder vielleicht aus Eigen*
dilnkel ihnen nicht Gerechtigkeit Uber

&■

das



das ■wiederfahren Helfe , was fie er-

fonnen hätten ? und anzeigeteq .

'jmo . Jeden Chefs Schuldigkeit ift,
dafs er alles das Unnütze und Un ~

nothwendige anzeige , und zur Abtei¬

lung vorfchlage , fo wie ein jeder Un¬

tergebener es feinem Chef vorzutra¬

gen hat , was er nur als einen Um¬

trieb der Gefefcäfte anlieht , der zum

Wefen liehen nicht führt , ynd nur

zwecklofe Schreiberey und Zeitver -

luft verurfachet , damit derley Hin-

dernilfe fo gleich auf die Seite geräumt ,
und Hände nicht unnütz beschäfti¬

get werden , denen es fonft an hin-?

B 4 läng-



länglicher Zeit zum Nachdenken und

zu -wichtigem Sachen gebrechenmlifs-

te*
Qvo . Da das Gute nur eines feyn

kann , nämlich jenes , fo das Allge¬
meine und die gröfste Zahl betrifft ,
und ebenfalls alle Provinzen der Mo¬

narchie nur ein Ganzes ausmachen ,
und alfo nur ein Abfehen haben kön¬

nen , fo mufs nothwendig alle Eifer-

fucht » alles Vorurtheil , fo bis itzt

öfters zwifchen Provinzen und Natio¬

nen , dann zwifchen Departements,
fo viele unnützeSchreibereyen verur-

fachet hat , aufhören , und mufs man

fich nur einmal recht eigen machen ,
dafs



dafs bey dem StaatskÖrper fo , wie

bey dem menfchlichen Körper , wenn
nicht jeder Theil gefund ift , alle lei¬

den , und alle zur Heilung auch des

minderten Uibels beytragen müffen ;
Nation , Religion mufs in allen die-

fen keinen Unterschied machen , und
als Brüder in einer Monarchie müfsen
Ille fich gleich verwenden ? um eirfc
ander nutzbar zu feyn.

9ho. Fälfchlich werden die unter¬
schiedlichen Theile und Branchen ei¬
ner Monarchie untereinander verwi¬
ckelt , und mifskannt ; Schon vom
Landesfürften anzufangen dünkt fich

B 5 Je*



jener der Mäfsigfte , welcher nicht ,
wie viele das Vermögen des Staats,
und feine Unterthanen ' als fein voll¬

kommenes Eigenthum anfieht , und

glaubt , dafs die Vorücht Millionen

Menfchen fUr ihn erfchaffen , und lieh

nicht träumen l’äfst , dafs er für den

Dienfl: diefer Millionen zu diefern

Platz von felben beftimmt worden ,
und jener unter den Miniftern hält
lieh für den gewiffenhafteften , der

nicht die Plusmacherey , um lieh fei¬

nen Landesfürften beliebt zu machen ,
zum einzigen Augenmerk nimmt.
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Erfterer und die letztem glauben

fich gefällig genug , ■wenn fie die

Staatseinkünfte als ein InterefTe be¬

trachten , das ihnen von dem Kapital

des Innern Staatsreichthums zuftehet »

und auf deflen Erhaltung fie zwar

wachen , zugleich aber möglich!! Be¬

dacht zu feyn haben , dafs die Benu¬

tzung in allen Gefallen und Rubriquen

um ihr Kapital nur ftets auf ein hö¬

heres Prozent zu bringen , immer

wachfen machen.

So hält der Civilftand den Mi -

lifärftand blos zu Eroberungen , und

zu Hiütanhaltung des Feindes geeig¬
net ,



net , in FriedensZeitenaber für einen
Blatigel des kontribuirendenStandes»
und der Soldat glaubt fielt wieder
berechtigt vom Lande für fich den
mögliehßen Nutzen zu erhalten.

Der Mautner lieht nur auf die
Vermehrung des ihm anvertrauten
Gefalls , und fo trachtet der , dem die
Leitung der Bergwerkserzeugung ob »
liegt , damit er nur fein verfchmelztes
Erz vermehre , felbes wohlfeiler zeu¬
ge , und feine Abfuhr gut ausfalle ,
und endlich der Richter befleißet fich
feiner Seits nur » dafs das Anfehen
und alle Formen in Behandlung der

Ge-
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Gerichtshändel '■wohl beobachtet wer¬

den,
Diefe find die Hauptleitfuhrer

eines Staats , welche . famt allen ih¬

ren Individuis nur auf fich und nicht

auf das Allgemeine fehen , ja unter

ganz - falfdien Grundfötzen die Staats¬

verwaltung betrachten .

Der Soldatenftand befteht aus meh-

rern taufenden in der Ordnung gehal¬
tenen und zum- Dienft des Staats ge¬
bildeten Leuten '

! Pas wenige » was
fie am Gehalt empfangen » verzehren

fie im Lande , und find alfo Konfu-

mentern * dasjenige » was ihnen der

Staat



Staat in Natur verfchafft » ntünlich
Nahrung und Kleidung s wird im Lan¬
de bis auf ein fehr weniges produzirt ,
manufakturirt , und fabrizirt , ja die
Beurlaubung giebt dem Ackerbau , den
bürgerlichen Gewerbetn mehrere
Hände , und die Leichtigkeit zu heu-
rathen , macht fi© aü 'o ebenfalls zu
Prokreantea .

Die Finanzen » welche von dem
Landes fürden imrnediate geleitet » und
beftimmt werden ., betrachte Ich nicht
im obigen Gefichtspunkte mit dem
großen Haufen , fondern ich erwäge
hiebey , dafs da die Belegung und

Ga »
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Gefällsbetmtzung willktihrlich ' vom

Landesflkrten und feiner Finanzielle

abhängt , ein jedes Individuum fo ent¬

weder Befltzungen , oder einen Nah«

rungsverdienft im Lande hat , fey durch

feiner Vorältern Verficht oder durch

feinen Schweifs und Induftrie erwor¬

benes Vermögen detgeftalt , ünd mit

einem blinden Vertrauen in einer Mo¬

narchie , auf den Landesfürften kom-

promittiret , dafs nämlich jeder nur

in foweit beleget und beytragen wird »
als es die unumgängliche NothWen¬

digkeit des -Anfehens , und der dar¬

aus entftehendeü Sicherheit , die Ver¬

waltung der Gerechtigkeit , die inr

äs-- ,
ner-



nerliche Ordnung , und die mehrere
Aufnahme des ganzen Staatskörpers,
von dem. jeder einen Theü austna*
chet , fodert , dafs fernere die Mo*

narchie in der Ausgabe nichts •außer
diefen Hauptabfichtenverfchwenden,
die Abgaben auf die wohlfeilfte und
Verlafslichfie Art erhalten , und dem

Staate in allen feinen Theilen zu be¬
dienen trachten wird , wofür er dem

allgemeinen und jedem IndividuoRe-

chenfchaft zu geben fchuldig , und fei¬

ner eigenen Vorliebe für Perfonen

der Freygebigkeit felbft gegen Noth-

leidende , wiewohl einer der vorziig-

iichften Tugenden des Wohlhabenden

bey



bey Verwaltung der allgemeinen Ihm

nicht gehörigen Staatseinkünften fick

keineswegs überlaßen dürfe , fondera

nur mit dem ihm ' als Partikülier eigen-

thümlichen Vermögen fich dergleichen

Vergnügen verschaffen dürfe.

Sollte er aber nach hinlänglicher

Verfehung der Monarchie in allen

Theilen etwas anfehnliches in den

Ausgaben vermindern können i fo ift

er fchuldig , es in der Einnahme durch

Nachläße zu vermindern , weil jeder

Bürger nicht ; für den Ueberfiufs , fon*

dem nur für den. Bedarf des Staats

bey trägt
C So



So mufs eia Vorfteher der Mau«
ien felbe lediglich als die ßchleue
des Handels , und derHandesinduftrie
betrachten , und den ficht etwa bey
diefera Gefall ergebenden Abgang
reichlich und gewifs in einem dop¬
pelten Betrage durch den Vortheil
erfetzt zu feyn lieh verliebtem , der
durch die erweiterte innerlicheNah*

rungswege und lnduftrie in zertheilten
Händen ficht befinden wird 9 und al«
fo fein Hauptaugenmerk nur auf
die Hintanhaltung des diefer Ver¬
breitung der Nahrung «wege fchädli*
chen Schleich- und fremden Handels
richten.
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So rnufs ebenfalls der Bergwerks*

producent gleich jedem Partikulier
denken », und diefe Production der
Erze als eine Fabrlque anfehen , wo

jedermann 5 der bey felber arbeitet ,
oder durch feine befitzende Oberflä¬
che und deren Erzeugnis feine Kon»

venienz finden mufs , ohne dafs es

gezwungen werde , zu Erzeugung
eines mehreren Erzes und Salzes fei¬

ner Konvenienz oder dem beffern
Verfchleifse feiner Produkte zu ent*

fagen , fo naufs endlich der Richter
nicht auf die Form mehr , als
auf die Ausübung der Gerechtigkeit
fehen , und da das Wort Gerechtig-

C % Reit



keit nur in fieh die größte Billig-
keit - faffet , fo mufs er auch auf die
Behändigkeit und wohlfeile Bedie¬
nung ' des Staats darinn, den Bedacht
nehmen » -

iomo. In Gefchaften zu Dienten
des Staats kann und mufs keine per*
fönliche Zu - © der Abneigung den
minderen Einflüfs haben , fo wenig,
als (ich unterschiedeneKaraktereund
Denkungsarten untereinander in dem
bürgerlichen Umgang in eine freund-
fchaftliehe Verbindung nöthigen laf-
fenj eben fo mufs in Gefchaften»

de-
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deren Wolil und Beförderung das ein¬

zige Ziel der Bienenden feyn , und

jedem der der liebfte , der derfchatz »

barfte feyn , -welcher am tauglichften
und fieiffigften ifl.

Diefes ift die Pflicht der Obern ge¬

gen ihre Untergebene , jene aber } fo
im gleichen Karakter und Range un¬
tereinander find , miiiTen die nämliche
Wirkfamkeit , die nämliche ThUtigkeit
in Gefchaftenhaben , und mitfamraen
ohne RUckficht auf Rang oderZeremo -

nie die Gefchüfte behandeln , be¬

treiben » einander befuchen , mit
einander fleh verabreden , einer den

andern belehren , sicht Befchwer«

€ 3 de
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4e gegeneinanderanfuhren ; vielmehr
alles vergeffen , um das Gefchäft ge¬
hen zu machen . Sie mUflbn die wech?
felfeitigen Unvollkommenheiten er¬
tragen , gefchwüchte Gefiindheit zu
Guten halten » Tage und Stunden „
verwenden , die fie können , und
kurz als Freunde , als Brüder » die
nur ein Kiel haben können» und fül¬
len , mitfammen handeln . Diefes ver¬
lieht fich vorzüglich auf die Chefs 9
and diefe muffen alfo auch ihr© Su¬
balternen untereinander und mitfam¬
men dazu anhalten.

Um«. Die Eigenliebemufs keinen
Diener £b weit verblenden , dafs er

fich
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ich fcheue von einem andern etwas

zu lernen » er mag nun feines, Glei¬
chen, oder minder feyn,,

Die gute Wirkung , die ein oder

anderer in Einleitung eines Gefchafts

und deflen Ausübung erfonnen hat ,
mufg er eben fo froh feyn , feinen

Mitbrüdera und Collagen zu erklä¬

ren , fo , wie diefe froh feyn muf¬

fen , felbe von ihm zu überkommen ,

alles in dem allgemeinen Hauptziele ,

tum Baften für den Dienft des Staates.

1 2'mo « Die Expedirung der Befefe *

le , fo wie in wichtigen Sachen die

C 4 An»
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Anfragen , und die Berichtigungen
mUffen nicht nach dem materialen
Lauf für Raths - und gewöhnliche Ex -?

peditionstage verfchoben bleiben, fon-
dem derjenige Trieb , der jeden zur
Erfüllung der Endzwecke befeelen
mufs , raufs fie auch in diefen leiten ,
und ohne weitem Zeitverluft in Be¬
wegung fetzen.

Igrno . Da alles darauf ankömmt
dafs die Befehle richtig begriffen , ge¬
nau vollzogen , und die verwenden*?
de Indivudua nach ihrer Fähig - oder

Unfähigkeit richtig beurtheilet , er¬
kannt , und darnach an gewendet wer«

den ;
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den * fo ift es unentbehrlichnothwen¬

dig » dafs alle Jahre » oder fo oft als

nur eine Vermuthung ift » dafs es in

ein oder anderer Provinz entweder

imordentlich » oder langfam, oder nicht

zweckmäfs ig zugehet , entweder der

Cheffelbft , oder der von ihm abfehl*

ckende fogleich fich zur Landesftelle

oderdemGeneralkommando begebe,die
UmßUnde in loco unterfuche , die ver¬

wendendeSubjekte prüfe » jedermann
anhöre , und hernach fogleich nach

den fchon beftehenden Befehlen das

Unrecht abftelle » jeden zurechtweife,
oder die fich findende erhebliche An-

fiände Mir anzelge , zugleich aber

C 5 die



die Beteiligung der untauglichen Sub¬
jekte veranlaß©.

Auf diefe nämliche Art hat eine

jede Landesflelle ihre untergebene
Kreishauptleute, Komitate &c , zu re*

fpiziren , und alljährlich endweder in
Perfon des Chefs oder durch einen

abgefchickten vertrauten Mann zu un*
terfuchen , und das nämliche darinn
zu beobachten 9 was die Hofftelle ge¬
gen fie thut , und belbnders fie aufdie
ordentliche Haltung der Protocollen,
Erfüllung der Vorschriften, und Be¬
fehle anzuhalten ,
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Bey diefen Unterfuchungen muf¬

fen hauptfächlieh die eingef
'uhrten

ConduitMen icktifizirt und die Mey «

innigen , die man von diefen Beam¬

ten in Publiko hat , erhoben , und be»

Simmt werdens,

Die Kreishauptleute , die Ober-’

und Vicegefp ’änne muffen auf die näm¬

liche Art ihre Kreiskommiffarien ihre

Stulrichter » und diejenigen Domi¬

nien viütifen , und bereifen » welche

ihrer Aufficht unterflehen ; und fo foll

ebenfalls bey dem Kreife Uber jeden
Oberbeamten oder Präfekten eines

Bominii die Conduitlifle hauptfiichlich
in
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in Anfehung folgender zween Punkte

gef 'ühret werden ; ob er nämlich in
Beobachtung der Befehle genau » auch
fonft ein billiger Mann fey s weil - jene
Grundobrigkeiten, die nicht in Perfo-

m ihre Güter verwalten , und alfo die
Befehle nicht felbftlnAusübung brin¬

gen können , und daher in ihre Ober¬
beamte , und Präfekten kompromit*
tiren , für deren fada üch verpflich¬
ten , und zu deren Abdankung bey
vorkommenden Unordnungen von
Staats wegen angehaltea werden
miilfen .

14 mfJ * Jeder wahre Diener des

Staats und Redlichdenkender rauis

bey
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bey allen Vorschlägen und Verbelfe¬

rungen , welche offenbar für das All -

gemeine '
» fey es in der Beiegungsarf»

in der Befteurung , oder in einer

wirthfchaftlichern Geb'dhrung , nutzba¬

rer , einfacher , oder ordentlicher aus-

fallen können » nie auf fich zurück -

fehen , nach feinem '
petfönllchen In-

tereffe oder Annehmlichkeit die Sa¬

chen berechnen, und fich dagegen ,
wenn fie ihm läftig , und dafür , wenn

fie ihm nutzbar wäre , erklären ,
fondern er mufs fich ftets nach dem

grollen Grundfatz benehmen» dafs er

nur ein einzelnes Individuum fey ,
und dafs das Belle des größer eh Hau¬

fens
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fens -weit dag femfge , fo wie eines
jeden Partikulier , und dss Landes-
fllrften feibft , als einzelner Mann
betrachtet , UbertrefFe ; er mufs er*

wügen , dafs er an dem , was für das

Allgemeine , deffen einzelnen Thei !
er ausmachet , nutzbar ift , ganz ge*
wifs , wenn es ihm auch nichtgleich
anfangs einleuchtend wird , dennoch
in der Folge er einen der Vortheile
feibft finden werde.

Diefes find in kurzen meine Ge¬

rinnungen , dafs felbe befolgen zu ma¬
chen Mich Pflicht und Ueberzeugung
leitet , können meine Wörter , und

mein



mein Beyfpiet bewelfen , und daß Ich,

felbe in Ausübung fetzen werde , kann

man hiernach verfichertfeyn .

Wer mm ' mit Mir fo denket *
und lieh als einen wahren Diener des

Staates , fo lang er felbem dienet ,

ganz mit Hintanfetzung aller andern

Illickfichten widmen will , ftlr diefen

werden vorftehende meine Sätze be¬

greiflich feyn , und in deren Aus¬

übung eben fo wenig , als Mir be«

fchw erlich fallen ; jener aber ? der

nur das feinem Dienfte anklebendt
Utile oder Honorificum zum Augen*

merk hat , die Bedienung des Staats

aber



aber als eia - Nebending be£rlclitet ,

der foll -.es lieber vorausfagen , und

ein Amt verlaßen , zu dem . er weder

würdig 5 noch gemacht iß » defFea

Verwaltung eine warme Seele für des

Staats Beile , und eine vollkommene

Entfagung feiner felbfi und aller Ge¬

mächlichkeiten ■fodert ,

- Diefes iß: » was Ich jedermann tu

erkennen zu geben finde , damit das

ft) wichtige Werk der Staatsverwal *

tung zu feinem wesentlichen End¬

zweck von jedem dazu Gebraucht -

werdenden geleitet werde*
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